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Mitgliederversammlung wird Protokoll geführt. Die 
Beschlüsse der Mitglieder- bzw. Bevollmächtigten
versammlung sind wörtlich in das Protokoll aufzu
nehmen.

(2) Faßt die Mitglieder- bzw. Bevollmächtigtenver
sammlung Beschlüsse, die gegen gesetzliche Bestim
mungen oder das Statut verstoßen, so ist die zu
ständige Produktionsleitung des Kreislandwirt
schaftsrates verpflichtet, den Mitgliedern zu helfen, 
diese fehlerhaften Beschlüsse zu ändern.

(3) Die Produktionsleitung des Kreislandwirtschafts
rates, in deren Bereich der Sitz der Genossenschaft 
ist, ist berechtigt und verpflichtet, von der Mitglie
der- bzw. Bevollmächtigtenversammlung die Ab
änderung eines fehlerhaften Beschlusses zu ver
langen. Kommt die Mitgliederversammlung dieser 
Forderung nicht nach, so kann der Kreislandwirt
schaftsrat die Fehlentscheidung der Mitgliederver
sammlung durch Beschluß aufheben.

2. (1) Zur unmittelbaren und ständigen Teilnahme der 
Mitglieder an der Leitung und Verwaltung der Ge
nossenschaft und zur Verwirklichung des Rechtes 
auf Mitbestimmung aller Mitglieder bildet die Mit
gliederversammlung Kommissionen.

Durch die Kommissionen werden die Mitglieder zur 
bewußten Mitarbeit herangezogen und ihre Erfah
rungen und Kenntnisse für die genossenschaftliche 
Entwicklung genutzt.

(2) Folgende Kommissionen werden in der Genos
senschaft gebildet:

a) die Revisionskommission,
b) die Wettbewerbskommission,
c) die Normenkommission,
d) die Kommission zur Übernahme und Bewer

tung des von den Mitgliedern eingebrachten 
Inventars,

e) die Kommission für Arbeits- und Gesund
heitsschutz.

(3) Weitere Kommissionen können auf Beschluß 
der Mitgliederversammlung bzw. der Bevollmäch
tigtenversammlung oder des Vorstandes gebildet 
werden.

(4) In den Brigadebereichen sind Beauftragte für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu benennen.

f
B. Der Vorstand

13. Der Vorstand ist ausführendes Organ der Mitglie
der- bzw. Bevollmächtigtenversammlung. Als kol
lektives Leitungsorgan trägt er eine besonders hohe 
Verantwortung für die Entwicklung der genossen
schaftlichen Arbeit und für die, sozialistische Er
ziehung der Mitglieder.

14. (1) In den Vorstand wählt die Mitgliederversamm
lung 7 bis 9 Mitglieder, die sich aktiv und bewußt 
für die Interessen des Arbeiter-und-Bauern-Staates 
und für die Festigung und Stärkung der Genossen
schaft einsetzen, durch ihre vorbildlichen Leistun
gen sowie durch hohe Arbeitsmoral und -disziplin 
das Beispiel für alle Mitglieder geben.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer 
von 2 Jahren gewählt.

(3) Rechtfertigen Vorstandsmitglieder das in sie 
gesetzte Vertrauen nicht, so kann von der Mitglie
derversammlung ihre vorzeitige Abberufung er
folgen.

15. (1) Der Vorstand arbeitet nach einer von der Mit
gliederversammlung bestätigten Arbeitsordnung, 
die für die Vorstandsmitglieder bestimmte Auf
gabenbereiche festlegt.

(2) Der Vorstand arbeitet nach einem Quartalsar
beitsplan, aus dem sich auch die Aufgaben für die 
Arbeit der Kommissionen ergeben.

(3) Beschlüsse des Vorstandes sind für alle Mit
glieder bindend. Sie können von der Mitglieder- 
bzw. der Bevollmächtigtenversammlung aufgeho
ben werden.

(4) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossen
schaft im Aufträge der Mitglieder- und der Bevoll
mächtigtenversammlung auf der Grundlage der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und des Sta
tuts.

16. (1) Der Vorstand ist für die regelmäßige Einberu
fung, die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durch
führung der Mitgliederversammlung und Bevoll
mächtigtenversammlung verantwortlich.

(2) Er ist verpflichtet, eine außerordentliche Mit
gliederversammlung einzuberufen, wenn es von 
einem Drittel der Mitglieder verlangt wird.

(3) Der Vorstand ist der Mitglieder- und Bevoll
mächtigtenversammlung gegenüber verantwortlich. 
Er ist verpflichtet, zur Jahresabschlußversammlung 
und der Bevollmächtigten Versammlung zur Halb
jahresanalyse einen Rechenschaftsbericht zu geben.

(4) Insbesondere ist der Vorstand verantwortlich 
für:
a) die Erfüllung des Schurplanes und die Ein

haltung der mit den sozialistischen Betrieben der 
Landwirtschaft abgeschlossenen Verträge;

b) den planmäßigen Einsatz der Brigaden und die 
produktive Ausnutzung des Arbeitstages;

c) die rationelle Ausnutzung der Maschinen und 
Geräte;

d) die Nachwuchsausbildung;
e) die Organisation der buchmäßigen Erfassung 

aller materiellen Werte der Genossenschaft;
f) eine ordnungsgemäße Buchführung über die Ein

nahmen und Ausgaben der Genossenschaft.

(5) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden der Ge
nossenschaft geleitet.

C. Der Vorsitzende

17. (1) Der Vorsitzende leitet den wirtschaftlichen Ab
lauf in der Genossenschaft auf der Grundlage des 
bestätigten Schurplanes, der Beschlüsse der Mit
gliederversammlung, der Bevollmächtigtenver
sammlung und des Vorstandes. Er trifft Maß
nahmen zum Schutze des genossenschaftlichen 
Eigentums und beaufsichtigt die Buchhaltung.

(2) Der Vorsitzende befähigt die Vorstandsmitglie
der und die Leiter der Brigaden sowie den Buch
halter, ihre fachliche und erzieherische Tätigkeit


